
 

Unabhängige Ratsfraktion im Gemeinderat Vintl 
 
 
 
Gemeinderat Richard Gruber Fischnaller 
 
 
 
An den 
Bürgermeister der Gemeinde Vintl 
Herrn Dr. Walter Huber 
Kirchweg 4 
39030 Vintl 
 
 
 
Obervintl, am 20.08.2015 
 
 
Anfrage laut ETGO, gerichtet an den Bürgermeister d er Gemeinde Vintl bezüglich der 
Gewährung von ordentlichen und außerordentlichen Be iträgen an den 
Amateursportverein Vintl im Jahr 2014, mit der Bitt e um mündliche und schriftliche 
Antwort . 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
Vorausgeschickt, dass 
 

• mit Beschluss des Gemeinderates vom Jahr 2013 die Verordnung über die 
Gewährung von Beiträgen neu geregelt worden ist; 

• durch obige Verordnung die größtmögliche Durchsichtigkeit in der 
Verwaltungstätigkeit und die Erreichung sozialer und anderer Ziele durch die 
Einsetzung öffentlicher Geldmittel gewährleistet werden soll; 

• der Amateursportverein Vintl eine beachtliche Unterstützung von Seiten der 
Gemeindeverwaltung aus dem Topf zur Finanzierung aller für die Allgemeinheit 
tätigen Vereine erhält; 

• ich in Kenntnis des Inhalts eines Schreibens des ehemaligen Trainers der 1. 
Mannschaft Benno Weissteiner bin, in welchem er der Führung der Sektion Fußball 
verschiedene Fehlverhalten (auch finanzieller Natur) vorwirft 

• der Amateursportverein Vintl im August d.J. das 50jährige Bestehen gefeiert hat; 
 
bittet der oben genannte Gemeinderat um Auskunft zu folgenden Fragen: 
 
 

1. welche ordentlichen  Beiträge hat der Amateursportverein Vintl (ASVV) im Jahr 2014 
erhalten? Bitte einzeln  nach Sektionen angeben! 

2. welche außerordentlichen  Beiträge hat der ASVV im Jahr 2014 erhalten? Bitte 
einzeln nach Sektionen angeben! 



 
3. werden die Bedingungen, welche im Art. 5 Absatz 3 der oben genannten Verordnung 

aufgelistet sind, von der Gemeindeverwaltung angefordert und vom ASVV erfüllt? 
Wenn ja, bitte Kopien der abgewickelten Tätigkeit, das Tätigkeitsprogramm und den 
Finanzierungsplan  beilegen!  

4. Welche finanziellen Zuwendungen hat der ASVV zum heurigen Jubiläum von der 
Gemeindeverwaltung erhalten? 

5. Wurde das Verzeichnis der Begünstigten laut Art. 7 Punkt 3 der Verordnung 
veröffentlicht? 

6. In welcher Form hat die Gemeindeverwaltung auf den Brief des ehemaligen Trainers 
reagiert? Konnten die verschiedenen Vorwürfe entkräftet werden? Bitte Kopie des 
Antwortschreibens beilegen! 

 
 
 
 
Gerne erwarte ich Ihre geschätzte Auskunft und verbleibe 
mit freundlichen Grüßen 
 

 
Gemeinderat 
Richard Gruber Fischnaller 
 
 
 
 


